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Executive Summary 
 

Die übergreifende Zielsetzung dieses Vorhabens war es, Reformoptionen für die europäi-
sche Fiskal- und Steuerpolitik zu entwickeln, welche immanente Defizite des institutionellen 
Status quo in der EU und der Eurozone adressieren. Eine besondere Aufmerksamkeit galt 
dabei sowohl den sich in den letzten Jahren krisenbedingt stark wandelnden Fiskalinstitutio-
nen in Europa (z.B. Rettungsschirme; verschärfte fiskalische Regeln und Überwachung) als 
auch den neu zu Tage getretenen Formen aggressiven Steuerwettbewerbs und komplexer 
Steuervermeidungsstrategien multinationaler Unternehmen.  

Zu diesen Themenkomplexen haben die im Projekt erarbeiteten Studien eine Fülle von neu-
en Einsichten und Reformvorschläge geliefert, die von den Projektpartnern in die steuer- und 
finanzpolitische Diskussion in Europa eingebracht worden sind. Zu diesen Einsichten zählen: 

- Eine international koordinierte verstärkte Erhebung von Quellensteuern auf Zins- und 
Lizenzzahlungen würde effektiv prominente Steuerplanungsstrategien multinationaler 
Konzerne angreifen. Gleichzeitig könnten Doppelbesteuerung und eine weitere Verlet-
zung der Steuerneutralität verhindert werden. Die Einführung einer länderbezogenen Be-
richterstattung (Country-by-Country Reportings: CbCR) ist hingegen wenig geeignet, um 
die Gewinnverlagerungsaktivitäten multinationaler Unternehmen zu verhindern. 

- Einige IP-Box Regime führen zu negativen Effektivsteuersätzen. Der von der OECD ver-
folgte Nexus-Ansatz ist geeignet, um Steuerplanungsmodelle unter Ausnutzen der IP-
Box Regime zu verhindern.  

- Steuerharmonisierungsschritte über eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKB) sind wünschenswert. Im Vergleich zum Kommissionsvor-
schlag aus 2011 würde der Übergang hin zu einer zahlungsorientierteren Gewinnermitt-
lung innerhalb eines solchen Systems mehr Klarheit und Vereinheitlichung schaffen.  

- Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist nur bedingt geeignet, die Verlet-
zungen der Steuerneutralität bei grenzüberschreitenden Investitionen im Binnenmarkt zu 
begrenzen. 

- Fiskalregeln entfalten eine restringierende Wirkung auf die Defizite von Staaten. Die Ver-
abschiedung des Fiskalpakts kann daher zur Stabilisierung  und zum Abbau der langfris-
tigen Staatsschuldenquoten beitragen. Zur Bewältigung akuter Krisen kann die Etablie-
rung eines vorübergehenden fiskalischen Zinsausgleichsmechanismus helfen, um die 
Refinanzierungskosten hochverschuldeter Länder zeitlich zu begrenzen, ohne dabei 
marktgerechte Risikoprämien zu verzerren. 

- Um auch in Nicht-Krisenzeiten stärkere Zinsdifferenzierung bei Staatsanleihen im Euro-
raum gemäß ihrem tatsächlichen Ausfallrisiko zuzulassen, wurde ein umsetzbarer Insol-
venzmechanismus für Staaten in der Eurozone entwickelt (Viable Insolvency Procedure 
for Sovereigns, VIPS). Dieses Konzept bindet den permanenten Rettungsschirm ESM 
ausdrücklich in den institutionellen Rahmen mit ein. 

- Steuerpolitische Rechtsakte auf europäischer Ebene haben weder durch eine mögliche 
Themenverknüpfung nach dem Vertrag von Lissabon noch durch den Reformdruck des 
Fiskalpakts und der Etablierung von EFSF/ESM zugenommen. 
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1 Ausgangsfragen und Zielsetzung 

Trotz der fortgeschrittenen Integration im Bereich des Binnenmarkts und der Währungspolitik 
ist die Steuerpolitik in der EU nach wie vor durch eine weitgehende nationale Autonomie im 
Bereich der direkten Steuern gekennzeichnet. Die Ursachen sind vielfältig. So betrachten 
nicht wenige Mitgliedstaaten die steuerpolitische Autonomie als zentral für die Sicherung 
ihrer Standorte oder verweisen auf besondere steuerpolitische Präferenzen ihrer Bevölke-
rung. Die Steuerautonomie verursacht jedoch auch zahlreiche Herausforderungen etwa im 
Bereich der Aufkommenssicherung und der Neutralität für grenzüberschreitende Investitio-
nen. Gerade in Zeiten hoher internationaler Mobilität führt dies zu besonderen Anforderun-
gen an eine nachhaltige Steuer- und Fiskalpolitik. 

Allerdings hat sich der institutionelle Rahmen für Steuerpolitik in den letzten Jahren krisen-
bedingt deutlich verändert. Die Etablierung des Europäischen Stabilitätsmechanismus‘ 
(ESM), die Weiterentwicklung der wirtschaftspolitischen Koordination (Europäisches Semes-
ter), verschärfte Schuldenregeln und deren Verankerung in den Rechtsordnungen der Mit-
gliedstaaten (Fiskalpakt) haben die Möglichkeiten der gemeinschaftlichen Einflussnahme in 
nationale Politik erhöht. Die verbindlichen Fiskalregeln stellen dabei die Finanzierbarkeit bis-
her verfolgter Niedrigsteuerstrategien zumindest in fiskalisch geschwächten Staaten in Fra-
ge. Für einzelne – vor allem kleinere – Länder ergeben sich trotzdem weiterhin Anreize eine 
Niedrigsteuerpolitik zu verfolgen, um ihre Standortattraktivität zu erhöhen und Steuersubstrat 
anzulocken. Eine solche Strategie verfolgen insbesondere Staaten in Osteuropa, aber auch 
in Westeuropa (Irland). 

Die momentan verfolgten Steuerstrategien innerhalb der EU sind daher durch ein hohes Maß 
an Heterogenität gekennzeichnet. Dabei sind die Mitgliedstaaten einfallsreich in Bezug auf 
neue und zielgerichtete Niedrigsteuerregime. In Kombination mit heterogenen und nicht auf-
einander abgestimmten Gewinnermittlungsvorschriften in den Mitgliedsländern eröffnet dies 
multinationalen Unternehmen Möglichkeiten komplexer Steuervermeidungsstrategien, wie 
dies zuletzt etwa durch den Fall Apple bekannt wurde. In dieser Situation sind multilaterale 
Reformansätze aufgrund der unterschiedlichen Interessen und Politiken der Mitgliedstaaten 
nicht leicht zu entwickeln und umzusetzen.  

Ziel des Vorhabens war es, Reformoptionen für die europäische Fiskal- und Steuerpolitik zu 
entwickeln, welche die skizzierten Defizite korrigieren können. Dafür sollten zum einen Bei-
träge entwickelt werden, die innerhalb des bestehenden (neuen) institutionellen Rahmens 
umsetzbar sind. Zum anderen sollte das Vorhaben Studien zu weitergehenden und systema-
tischeren Reformmöglichkeiten verfassen. In Summe liefert das Netzwerk übergreifende Er-
kenntnisse zu mittel- und langfristigen Reformoptionen für eine nachhaltige Steuer- und Fis-
kalpolitik in Europa. Im Forschungsdesign wurden die folgenden Ausgangfragen mit berück-
sichtigt: 

– Inwieweit reichen die Reformen am Ordnungsrahmen der Eurozone aus, um Finanz-
märkte und öffentliche Finanzen resistenter gegen künftige Schocks zu machen? 

– Hat der mit der Finanzkrise verbundene budgetpolitische Schock die steuerpolitische 
Strategie der bisherigen Niedrigsteuerstaaten und insbesondere der Schuldenkrisen-
Staaten beeinflusst und damit zu einem veränderten Wettbewerbsgleichgewicht in der 
europäischen Steuerpolitik geführt?  
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– Wie stark ist der Steuerwettbewerb innerhalb und zwischen den Wirtschaftsregionen und 
welchen Einfluss hat er auf die Harmonisierungsinteressen in der EU? 

– Welche Effekte hätten vor diesem Hintergrund konkrete steuerliche Harmonisierungs-
konzeptionen, wie etwa die von der EU-Kommission vorgeschlagene gemeinsame kon-
solidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB)?  

– Wie hat sich die EU-Gesetzgebung im Bereich der Steuerpolitik seit dem Lissabon-
Vertrag und mit den neuen Fiskalinstitutionen verändert? Wird die Möglichkeit einer Aus-
weitung der EU-Steuerpolitik über Themenverknüpfungen wahrgenommen? Geben die 
Kreditkonditionalität bei Nutzung der Rettungsschirme (EFSF/ESM) sowie die Anforde-
rungen des Fiskalpakts Impulse für eine umfassendere EU-Steuerpolitik? 

 

2 Entwicklung der durchgeführten Arbeiten 

2.1 Anpassungen der Forschungsagenda  

Seit der Antragstellung im Jahr 2011 hat sich der Forschungsgegenstand dieses Vorhabens 
durch die krisenbedingten vielfältigen Reformen des EU-Fiskalsystems und vielfältige neue 
steuerpolitische Trends stark gewandelt. Das Netzwerk hat auf diese Entwicklungen reagiert, 
die Fragestellungen entsprechend aktualisiert und Analysen und Politikempfehlungen auf 
diese neuen Entwicklungen ausgerichtet.  

So ergaben sich in den letzten Jahren im Bereich der Steuerpolitik neue Erkenntnisse über 
aggressive Steuervermeidungsstrategien von multinationalen Unternehmen. Multinationale 
Konzerne können mit Hilfe komplexer Steuerplanungsstrategien Gewinne aus Hoch- in Nied-
rigsteuerländer verlagern und dadurch ihre weltweite Steuerlast signifikant reduzieren. So-
wohl OECD als auch EU haben begonnen, steuerpolitische Strategien gegen diese aggres-
siven aber durchaus legalen Steuervermeidungspraktiken zu entwickeln. 

Bei der Vielzahl an möglichen Handlungsoptionen für die Staaten stellt sich dabei die Frage, 
welche Reformoptionen zur Verhinderung von Steuervermeidung und Gewinnverlagerung 
durch multinationale Unternehmen tatsächlich geeignet, wirtschaftlich unschädlich und prak-
tisch umsetzbar sind. Gleichzeitig sind Mitgliedstaaten selbst involviert, neue Instrumente 
des Steuerwettbewerbs einzuführen, zum Beispiel durch niedrigere Steuersätze für Einkünfte 
aus immateriellen Vermögenswerten (sogenannte „IP-Box Regime“). 

Das Forschungsnetzwerk hat zu diesen Themen in großer Breite Analysen geleistet und Po-
litikempfehlungen gegeben, die Eingang in die wissenschaftlichen, politischen und gesetzge-
berischen Diskussionen gefunden haben. Langfristig bleiben weitreichendere Reformen, et-
wa eine EU-weite Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung, auf der Tagesordnung. 
Auch hierzu hat das Netzwerk empirische und normative Analysen verfasst, die für die prak-
tische Umsetzung von Reformen wichtige Hinweise liefern. 

Solange keine weitgehenden Harmonisierungsschritte unternommen werden, stellen die 
ausgeprägten Steuerniveauunterschiede jedoch weiterhin beträchtliche Herausforderungen 
für die grenzüberschreitende Steuerneutralität dar. Daher hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) in den letzten Jahren eine prominente Rolle beim Abbau grenzüberschreitender Hin-
dernisse eingenommen und eine zunehmende Anzahl an Urteilen gefällt. Vor diesem aktuel-
len Hintergrund hat das Netzwerk auch die Rolle des EuGHs näher untersucht und ist der 
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Frage nachgegangen, inwieweit seine Rechtsprechung tatsächlich zu mehr Steuerneutralität 
im Binnenmarkt führt. 

In Bezug auf die Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise ist es seit der Antragstellung zu einer 
substanziellen Fortentwicklung im Ordnungsrahmen der Eurozone gekommen. So wurde der 
im Jahr 2010 eingeführte temporäre Eurorettungsschirm EFSF durch den permanenten ESM 
ersetzt. Des Weiteren wurde der Stabilitäts- und Wachstumspakt reformiert sowie der soge-
nannte Fiskalpakt vereinbart. Letzterer sieht strengere Regeln zur Begrenzung staatlicher 
Defizite vor. Die einfachgesetzlichen oder verfassungsrechtlichen Regeln, auf welche sich 
die Unterzeichnerstaaten des Fiskalpakts verpflichtet haben, sollen dabei von unabhängigen 
nationalen Fiskalräten überwacht werden.  

Darüber hinaus wurde die Europäische Bankenunion geschaffen, die einen einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus für die größten systemrelevanten Banken sowie einen einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus für insolvente Banken umfasst. Trotz dieser weitreichenden Ver-
änderungen bleiben wichtige institutionelle Strukturen unvollendet: So wurde weiterhin kein 
verlässlicher Mechanismus für die Umschuldung staatlicher Schulden im Euroraum geschaf-
fen. Dies macht zukünftige Krisen wahrscheinlicher und würde ihre Bewältigung erschweren. 
Das Netzwerk hat die Diskussionen um die notwendigen institutionellen Reformprozesse eng 
begleitet und sich aktiv mit erarbeiteten Reformvorschlägen („FIRE“: Fiscal Interest Rate 
Equalization, „VIPS“: Viable Insolvency Procedure for Sovereigns) an der wirtschaftspoliti-
schen Diskussion beteiligt.  

2.2 Zentrale Veranstaltungen 

Die Netzwerk-Partner pflegten über die Dauer der Projektlaufzeit hinweg einen kontinuierli-
chen engen Austausch. Neben der engen Zusammenarbeit auf Arbeitsebene waren regel-
mäßige interne Workshops wichtige Meilensteine, die der Präsentation und Diskussion von 
Forschungsideen und Zwischenergebnissen dienten. Die Workshops fanden sowohl am 
ZEW in Mannheim als auch am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen 
(MPI) in München und dem Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) in 
Speyer statt.  

Wissenschaftliche Publikationen in den führenden Zeitschriften der beteiligten Disziplinen 
stellten das zentrale wissenschaftliche Output-Ziel des Vorhabens dar. Darauf aufbauend 
wurden aber auch wichtige Beiträge zur Beratung der europäischen Politik erbracht. Zu die-
sem Zweck haben die Projektpartner die folgenden politikberatenden Veranstaltungen in 
Brüssel durchgeführt und dem Kooperationsprojekt auf diese Weise eine große europäische 
Sichtbarkeit gebracht: 

• Corporate Taxation - the Next Building Block of a Future Fiscal Union?             
am 18.04.2013 in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel 
Bei diesem halbtägigen Workshop haben Christoph Spengel (Universität Mannheim und 
ZEW) und Erik Röder (MPI) die Implementierung einer gemeinsamen (konsolidierten) 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (G(G)KB) sowohl aus betriebswirtschaftlicher 
als auch aus rechtlicher Perspektive diskutiert. Die Veranstaltung wurde ergänzt durch 
eine ökonomische Einschätzung von Clemens Fuest (ZEW Präsident) sowie einer Pa-
neldiskussion mit Philip Kermode (Direktor Generaldirektion Steuern und Zollunion, Eu-
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ropäische Kommission), Martina Baumgärtel (Leiterin Regulatory Policy, Allianz SE) und 
Christoph Spengel (Universität Mannheim). 

• How Should We Cope With the Problem of Legacy Sovereign Debt in the Euro 
Area?  
am 04.03.2015 in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel 

Dieser Experten-Workshop behandelte die Altschuldenproblematik in der Eurozone. Die 
fünf Experten Daniel Gros (Direktor, Centre for European Policy Studies), Lee C. Buch-
heit (Partner, Anwaltskanzlei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP), John Ryan (Profes-
sor, University of Cambridge), Jeromin Zettelmeyer (Leiter Abteilung Wirtschaftspolitik, 
Bundeministerium für Wirtschaft und Energie) und Clemens Fuest (Präsident ZEW) tru-
gen ihre Analysen zum Altschuldenproblem sowie ihre entwickelten Lösungsansätze vor 
den geladenen Sachverständigen aus Politik und Wirtschaft vor. Clemens Fuest präsen-
tierte dabei ein im Rahmen des Projektvorhabens entwickeltes Konzept zur Insolvenzor-
dnung für Staaten (VIPS). Das VIPS-Konzept geht auf ein mögliches Verfahren sowie auf 
notwendige institutionelle Veränderungen im Bereich der europäischen Finanzmarktregu-
lierung ein. 

• Europe’s New Fiscal Governance: a Quantum Leap or Not Worth the Paper It’s 
Written on? 
am 16.09.2015 in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel 

Diese „Lunch Debate” thematisierte die zahlreichen neuen Institutionen und Regelwerke, 
auf die man sich in Folge der Krise auf europäischer Ebene geeinigt hat. Friedrich Hei-
nemann (ZEW Mannheim und Universität Heidelberg) stellte eine im Netzwerk erarbeite-
te Meta-Studie zur Effektivität von Schuldenregeln vor und zeigte auf, dass diese geeig-
net sind, um Überschuldungen zu verhindern. Albert Solé-Ollé (Professor, University of 
Barcelona) betonte anhand der Entwicklungen im spanischen Immobiliensektor die Wich-
tigkeit sinnvoller Regeln und guter Governance vor allem in Zeiten wirtschaftlichen Auf-
schwungs. Nicolas Carnot (Europäische Kommission) machte den damit verbundenen 
Vorschlag, dass Fiskalregeln zwingend Budgetüberschüsse in ökonomisch guten Zeiten 
vorsehen sollten, um im Falle breitflächiger Schocks in der Eurozone die Handlungsfä-
higkeit der Regierungen sicherzustellen.  

Neben der Dissemination der Arbeiten in die Politik und den internen Workshops hat das 
Netzwerk zwei große wissenschaftliche Konferenzen am ZEW ausgerichtet. Ziel dieser Kon-
ferenzen war es, den wissenschaftlichen Austausch und die internationale Vernetzung der 
Projektpartner zu stärken und nachhaltig zu sichern. Darüber hinaus konnten auf den Konfe-
renzen die Arbeiten der Projektpartner vorgestellt und diskutiert werden.  

• Taxing Multinational Firms 
18.-19.11.2013, ZEW Mannheim 

Diese Konferenz am ZEW wurde gemeinsam im Netzwerk mit dem Centre for Business 
Taxation der Oxford University organisiert. Mit über 30 Fachvorträgen in parallelen Ses-
sions gelang es, sowohl etablierte als auch aufstrebende internationale Forscher im Be-
reich der Besteuerung von multinationalen Unternehmen ans ZEW zu bringen. Harry 
Huizinga (Tilburg University) hielt einen Keynote-Vortrag zum Effekt der internationalen 
Besteuerungssysteme auf die Nutzung von Fremdkapital multinationaler Unternehmen. 
Die Konferenz wurde ergänzt durch ein Rundgespräch zum Thema aggressive Steuer-
planung mit Experten aus Praxis, Wissenschaft und Verwaltung (Ina Schlie, Leiterin Glo-
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bal Tax, SAP; Katharina Becker, Referentin, Bundesministerium für Finanzen; Michael 
Devereux, Direktor, Oxford University Centre for Business Taxation; Clemens Fuest, 
Präsident, ZEW; Heinz-Klaus Kroppen, Partner, Deloitte; Michael Schaden, Partner, 
Ernst & Young; Gregory Abate, Referent, OECD; Christoph Spengel, Professor, Universi-
tät Mannheim).  

• European Tax Policy 
27.04.2015, ZEW Mannheim 

Ziel dieser ZEW Public Finance Conference war es, die zentralen Herausforderungen 
und Reformoptionen der europäischen Wirtschafts- und Steuerpolitik zu diskutieren und 
zu evaluieren. In mehr als 50 Fachvorträgen wurden aktuelle wissenschaftliche Arbeiten 
zu diesen Themen diskutiert. Konkret behandelten die Sessions die folgenden Themen 
(mit jeweils mind. vier Papierbeiträgen):  

- Konsolidierungsmaßnahmen und ihre Wirksamkeit  
- Einkommensteuerelastizitäten  
- Wirkung der Besteuerung auf unternehmerisches Entscheidungsverhalten  
- Fiskal- und Steuerpolitik im europäischen Kontext 
- Fiskalföderalismus 
- Steuerpolitische Anreize für Investitionen 
- Internationaler Steuerwettbewerb 
- Steuervermeidung und Steuerverwaltung 
- Ungleichheit und Umverteilung 
- Optimalität, Inzidenz, und Perzeption der Besteuerung 
- Theoretische Analyse des Fiskalföderalismus und der Bereitstellung öffentlicher 

Güter 
- Politökonomische Analyse der Fiskalpolitik 
- Langfristige Tragfähigkeit öffentlicher Verschuldung 
- Regionaler Steuerwettbewerb 

Wolfgang Schön (MPI München) analysierte in seiner Keynote den fundamentalen Kon-
flikt, der sich aus der Koexistenz eines immer stärker integrierten europäischen Binnen-
marktes und der Souveränität in Steuerangelegenheiten auf Seiten der Mitgliedstaaten 
ergibt. Dieser Konflikt verdeutlicht sich unter anderem entlang der Konzepte der Neutrali-
tät und Territorialität der Besteuerung. Während die Neutralität die gleiche steuerliche 
Behandlung wirtschaftlicher Aktivitäten unabhängig von ihrer regionalen Struktur be-
schreibt, beschränkt das Konzept der Territorialität die Besteuerungsrechte auf Aktivitä-
ten auf dem Territorium eines Mitgliedstaates.  
 
Schön zeigte auf, dass die Schwierigkeit, ein ausgewogenes Gleichgewicht zu erreichen, 
sich insbesondere in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in 
Fragen der direkten Besteuerung verdeutlicht. Angesichts einer fehlenden klaren Linie in 
den Entscheidungen der letzten zehn Jahre werde oftmals eine gewisse Unberechenbar-
keit des EuGH in diesen Fragen kritisiert. Um die Anforderungen der Neutralität und die 
Einschränkungen, die sich aus dem Territorialitätskonzept ergeben, zu versöhnen, argu-
mentiert Schön, könne die Kohärenz nationaler Steuersysteme ein sinnvolles Konzept 
sein.  



9 
 

3 Ergebnisse 

3.1 Gewinnverlagerung internationaler Unternehmen 

Dieser Themenbereich hat aufgrund der drängenden steuerpolitischen Bedeutung des The-
mas im Projekt eine große Aufmerksamkeit erfahren, sodass eine Fülle an neuen Erkennt-
nissen erarbeitet werden konnte. So zeigt zum Beispiel eine empirische Studie (Pfeiffer et 
al., 2015), dass bilaterale Lizenzzahlungen eine große Rolle bei der Steuervermeidung mul-
tinationaler Unternehmen spielen. Die Analyse beruht auf einem OECD-Datensatz mit über 
3.400 Länderpaaren für den Zeitraum von 1995 bis 2012. Die Ergebnisse zeigen, dass höhe-
re Steuern die bilateralen Lizenzströme in den entsprechenden Ländern reduzieren und dass 
der von der OECD vorgeschlagene Nexus-Ansatz für IP-Box Regime eine hilfreiche Option 
zur Eindämmung von Gewinnverlagerung darstellt. Dieses Ergebnis wird von weiteren Ana-
lyseperspektiven im Netzwerk bestätigt, etwa wenn grenzüberschreitende Neutralitätsüber-
legungen im Binnenmarkt berücksichtigt werden (Bräutigam et al., 2015).  

Ganz allgemein stellt sich bei der Vielzahl an aktuell diskutierten Reformvorschlägen jedoch 
die Frage, welche Reformoptionen zur Verhinderung von Steuervermeidung und Gewinnver-
lagerung durch multinationale Unternehmen tatsächlich geeignet und umsetzbar sind. Ein 
gemeinsamer Beitrag des ZEWs und der Universität Mannheim (Fuest et al., 2013) erörtert 
diese Frage unter Berücksichtigung der bekannten Steuervermeidungskanäle und gibt ent-
sprechende Handlungsempfehlungen. Das Papier erläutert prominente Steuerplanungsstra-
tegien multinationaler Unternehmen (z.B. Google) und  zeigt die entscheidenden Schwach-
stellen im bestehenden Steuersystem auf. Dabei wird auf die empirischen Erkenntnisse zu 
Existenz und Ausmaß von Gewinnverlagerung durch internationale Konzerne zurückgegrif-
fen. Die Autoren zeigen, dass eine stärkere Besteuerung multinationaler Unternehmen im 
Wohnsitzstaat, zum Beispiel durch strengere Regelungen zur Hinzurechnungsbesteuerung, 
ein effektiver Ansatz zur Bekämpfung von Steuervermeidung wäre. Der Beitrag zeigt jedoch 
auch, dass einige Länder aus nationalem Interesse ihre Wohnsitz- und Hinzurechnungsbe-
steuerung absichtlich schwächen, um dadurch Investitionen anzuziehen oder ihren Unter-
nehmen im Ausland einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Auf die freiwillige Umsetzung 
von Reformmaßnahmen zur Stärkung der Wohnsitz- und Hinzurechnungsbesteuerung in 
diesen Ländern zu setzen, stellt daher wegen der heterogenen Interessenlage keine realisti-
sche Handlungsoption dar. Ein Papier im Kontext der EuGH-Rechtsprechung (Bräutigam et 
al., 2015) zeigt zudem, dass eine Stärkung der Hinzurechnungsbesteuerung in der EU zwei-
felhafte Effekte auf die grenzüberschreitende Steuerneutralität im Binnenmarkt nach sich 
ziehen würde. 

Als eine weitere effektive Handlungsalternative wird in Politik und Wissenschaft die Stärkung 
der Quellenbesteuerung diskutiert. Die Debatte fokussiert sich diesbezüglich stark auf unila-
terale Maßnahmen, wie zum Beispiel nationale Abzugsbeschränkungen für Zins- und Li-
zenzzahlungen sowie generelle Anti-Missbrauchsklauseln wie von der EU-Kommission vor-
geschlagen. Der oben erwähnte Beitrag (Fuest et al., 2013) zeigt jedoch, dass beide Hand-
lungsoptionen nicht empfehlenswert sind: Abzugsbeschränkungen führen unweigerlich zu 
einer Doppelbesteuerung und generelle Anti-Missbrauchsklauseln entfalten im Kampf gegen 
aggressive Steuerplanungsmodelle keine hinreichende Wirkung. 
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Als besonders empfehlenswerte Reformoption wird hingegen eine international koordinierte 
verstärkte Erhebung von Quellensteuern auf Zins- und Lizenzzahlungen herausgearbeitet. In 
einem Folgepapier (Fuest et al., 2014) wird hierzu gezeigt, dass eine solche Maßnahme ef-
fektiv prominente Steuerplanungsstrategien multinationaler Konzerne angreift und gleichzei-
tig Doppelbesteuerung und eine Beeinträchtigung von Steuerneutralität verhindert. Dafür 
müssen bereits bestehende Zinsabzugsbeschränkungen bilateral ausgestaltet werden, so-
dass nicht abzugsfähige Zinsen nicht erneut auf Ebene des Empfängers besteuert werden. 
Gleichzeitig muss gemäß der Analyse ein Konsens darüber entwickelt werden, ab welchem 
Niveau es sich um eine übermäßige Fremdfinanzierung handelt und damit um einen Umfang 
an Zinsaufwendungen, ab dem ein Abzug unzulässig ist.  

Anders als bei Zinszahlungen gibt es bei Lizenzzahlungen momentan Situationen, die oft-
mals zu einer doppelten Nichtbesteuerung führen. Dies wird dadurch forciert, dass in jüngs-
ter Zeit viele Länder Sonderregime eingeführt haben (IP-Box Regime), unter denen Lizenz-
einkünfte günstiger besteuert werden als reguläre Einkünfte. In Kombination mit der verbrei-
teten Abzugsfähigkeit von Lizenzzahlungen kann es somit vielfach zu doppelter Nichtbe-
steuerung kommen. Die Analyse (Fuest et al., 2014) spielt Möglichkeiten durch, die eine 
einmalige Besteuerung von Lizenzen an der Quelle sicherstellen können. Dabei werden vier 
Optionen betrachtet: (i) eine bilaterale Beschränkung der Abzugsfähigkeit von Lizenzzahlun-
gen, (ii) ein umgekehrtes Anrechnungsverfahren („inverted tax credit“), (iii) eine einheitliche, 
anrechenbare Quellensteuer auf alle Lizenzzahlungen und (iv) Quellensteuern auf Lizenz-
zahlungen als Antimissbrauchsvorschrift. Auf Basis von OECD-Daten für länderspezifische 
Lizenzströme haben die Autoren Aufkommenswirkungen für die vier Reformszenarien simu-
liert. Die Resultate zeigen zum Beispiel, dass die Einführung einer einheitlichen, anrechen-
baren Quellensteuer auf alle Lizenzzahlungen von 10 Prozent (Szenario iii) zu einer starken 
Umverteilung des Aufkommens insbesondere auf Kosten der USA führen würde. Neben den 
Nettolizenzströmen spielt die Höhe der im gegenwärtigen Recht erhobenen bilateralen Quel-
lensteuern für die länderspezifischen Ergebnisse eine große Rolle. Die signifikanten Umver-
teilungseffekte werden eine Übereinstimmung zu dieser Reform ohne weitere Kompensati-
onsmechanismen erschweren.  

Insgesamt wurde das Problem der Gewinnverlagerung durch Lizenzzahlungen aufgrund der 
Einführung von IP-Box Regimen in verschiedenen EU Mitgliedstaaten verstärkt. Als steuer-
politische Instrumente sehen IP-Box Regime einen reduzierten Steuersatz für Einkünfte aus 
der Verwertung immaterieller Wirtschaftsgüter wie Patente, Marken oder Urheberrechte vor. 
Seit dem Jahr 2000 haben dreizehn europäische Staaten IP-Box Regime eingeführt. Auch 
der Gesetzgeber in der Schweiz hat jüngst die Voraussetzungen für IP-Box Regime auf Kan-
tonsebene geschaffen. Die Steuersätze der dreizehn EU-Regime variieren deutlich: Sie lie-
gen zwischen null Prozent in Malta und 16,76 Prozent – einschließlich Aufschlägen – in 
Frankreich. 

Neben der Höhe des IP-Box Steuersatzes unterscheiden sich die einzelnen Regime auch 
durch den Umfang der begünstigen IP-Arten, der begünstigten Arten von IP-Einkünften, 
durch die Ermittlung der IP-Box Bemessungsgrundlage sowie durch die Behandlung erwor-
bener immaterieller Wirtschaftsgüter. Forscher des Netzwerks haben die effektive Steuerbe-
lastung bei Nutzung von IP-Box Regimen unter Berücksichtigung der steuerlichen Details 
ermittelt (Evers et al., 2015). Abbildung 1 weist die effektive Durchschnittssteuerbelastung 
(EATR) einer Investition in ein selbsterstelltes Patent aus und zeigt, dass sämtliche europäi-
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sche IP-Box Regime mit einem deutlichen Rückgang der effektiven Durchschnittssteuerbe-
lastung verbunden sind.  

Abbildung 1: Effektive Durchschnittssteuerbelastung (EATR) für eine eigenkapitalfinanzierte 
Investition in ein selbsterstelltes Patent 

 

Die Steuervergünstigungen sind in einigen Fällen jedoch nicht nur auf selbsterstellte immate-
rielle Wirtschaftsgüter beschränkt. Daher eröffnen sich Möglichkeiten für Unternehmen, die 
IP-Box Regime für Steuerplanungsmodelle mit entsprechend niedrigen Effektivsteuersätzen 
zu nutzen. Der von der OECD vorgeschlagene Nexus-Ansatz würde diese Möglichkeit be-
schränken und die Effektivsteuersätze für diese Fälle steigen lassen. Dass höhere Steuern 
bilaterale Lizenzzahlungen reduzieren, hat ein weiteres empirisches Papier im Netzwerk be-
stätigt (Pfeiffer et al., 2015). 

Als weiterer Ansatzpunkt werden in der politischen und wissenschaftlichen Debatte zur Be-
kämpfung aggressiver Steuerplanung verschärfte Berichts- und Transparenzvorschriften 
diskutiert. Die prominenteste Möglichkeit dafür ist das sogenannte country-by-country Repor-
ting (CbCR), welches nun bereits von mehreren Ländern (z.B. Frankreich) eingeführt wurde. 
Kürzlich wurde zudem eine entsprechende Richtlinie auf EU Ebene verabschiedet, die das 
CbCR in allen Mitgliedstaaten vorsieht. Eine Forschergruppe des Netzwerks hat sich daher 
explizit mit CbCR als ein Instrument erhöhter Transparenz auseinandergesetzt. Dabei sollen 
Berichts- und Offenlegungsvorschriften multinationaler Unternehmen, insbesondere in Hin-
blick auf bestimmte steuerliche Informationen, verschärft werden. Das normative Papier 
(Spengel et al., 2014) kommt zu dem Ergebnis, dass weder Konzern- noch Einzelabschlüsse 
eine angemessene Plattform für solch länderbezogene Informationen darstellen. Prinzipiell 
ist das CbCR nur bedingt geeignet, die Gewinnverlagerungsaktivitäten multinationaler Unter-
nehmen zu verhindern, da deren Steuerminimierungsstrategien – anders als illegale Steuer-
hinterziehung – nicht gegen geltendes Recht verstoßen, sondern vorteilhafte Steuerregime, 
Schlupflöcher und Gesetzeslücken im Steuerrecht ausnutzen. Das CbCR stellt also lediglich 
Informationen dar, die in allgemeinerer Weise bereits bekannt sind. In dieser Hinsicht wird 
auch gezeigt, dass die erwarteten Kosten eines CbCR den erwarteten Nutzen übersteigen 
und dass ein CbCR daher nicht als überzeugende Maßnahme gegen internationale Gewinn-
verlagerung angesehen werden kann.  
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3.2 Steuerharmonisierung und Steuerwettbewerb 

Neben der schrittweisen und diskretionären Beseitigung von Schlupflöchern und Gesetzes-
lücken bleiben weitreichende und systematische Harmonisierungsschritte bei der Unterneh-
mensbesteuerung auf der politischen Agenda. Die Europäische Kommission hat 2015 das 
Konzept der Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
(GKKB) offiziell wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Eine GKKB würde einen Paradig-
menwechsel darstellen hin zur Besteuerung eines Konzerns in seiner Gesamtheit, statt der 
Besteuerung seiner einzelnen Teilgesellschaften. Die GKKB würde Steuerplanung im her-
kömmlichen Sinne erschweren, weil sie das Konzernergebnis über die Teilgesellschaften 
hinweg konsolidiert. Der Richtlinienentwurf der Kommission für eine GKKB aus dem Jahr 
2011 weist jedoch zahlreiche Regelungslücken und offene Auslegungsfragen auf, welche die 
Funktionsweise der GKKB in Frage stellen würden. Vor diesem Hintergrund haben Forscher 
des Netzwerks den Vorschlag einer modifizierten Einnahmeüberschussrechnung entwickelt, 
welche die Periodisierung im Rahmen der steuerlichen Gewinnermittlung stärker als bisher 
an Zahlungsvorgänge knüpft (Evers M. T. et al., 2015). Der Übergang hin zu einer zahlungs-
orientierteren Gewinnermittlung würde mehr Klarheit und Vereinheitlichung mit sich bringen. 
Eine quantitative Simulation der effektiven Steuerbelastung von Kapitalgesellschaften in al-
len 28 EU-Mitgliedstaaten zeigt zudem, dass die Gewinnermittlung sowohl nach dem Richtli-
nienentwurf der Kommission als auch nach Zugrundelegung der modifizierten Einnahme-
überschussrechnung nur geringe materielle Belastungskonsequenzen nach sich zieht, so-
dass von einer hohen politökonomischen Umsetzbarkeit des Reformvorschlags auszugehen 
ist.  

Insgesamt kann jedoch die GKKB Steuerwettbewerbseffekte zwischen den Mitgliedstaaten 
nicht verhindern. Nur eine vollständige Harmonisierung und damit auch eine Vereinheitli-
chung der Steuersätze würde Wettbewerb über die Steuersysteme vermeiden. Solch eine 
weitgehende Reformoption weist jedoch auch Nachteile auf. Die Mitgliedsländer wären in 
ihrer Flexibilität eingeschränkt, entsprechend ihrer unterschiedlichen Präferenzen Steuern zu 
erheben oder gegenüber Wettbewerbsdruck von außerhalb Europas zu reagieren. Anderer-
seits würde eine Harmonisierung die EU als Ganzes wettbewerbsfähiger gegenüber anderen 
Weltwirtschaftsregionen machen, da Befolgungskosten für Unternehmen deutlich sinken 
würden. Vor diesem Hintergrund hat ein weiteres empirisches Papier (Streif, 2015) unter-
sucht, inwieweit die EU Mitgliedstaaten auf die Steuerniveaus in anderen Weltwirtschaftsre-
gionen reagieren und wie sehr sie untereinander im Steuerwettbewerb stehen. Die Analyse 
basiert auf Daten für 44 Staaten der Jahre 1996 bis 2012 und deckt die vier Weltregionen 
Europa, Nordamerika, Lateinamerika und den Asien-Pazifik-Raum ab. Um mögliche Wett-
bewerbsinteraktionen zwischen den Staaten zu identifizieren, verwendet die Studie soge-
nannte Steuerreaktionsfunktionen, die den effektiven Durchschnittssteuersatz eines Landes 
als Funktion der gewichteten effektiven Durchschnittssteuersätze der anderen Länder model-
lieren. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die sinkenden Unternehmenssteu-
ersätze der vergangenen Jahrzehnte auf Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten zurück-
zuführen sind. Jedoch findet sich keine Evidenz dafür, dass die EU-Mitgliedstaaten auf die 
Steuerniveaus im außereuropäischen Ausland reagieren. Der Beitritt der neuen EU-
Mitgliedstaaten im Jahr 2004 hat dabei zu einer zusätzlichen Steuerwettbewerbsdynamik 
geführt.  
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Ist Steuerharmonisierung schließlich die beste Antwort auf die schädlichen Auswirkungen 
von Steuerwettbewerb? Eine vollständige Vereinheitlichung der Unternehmensbesteuerung 
in Europa scheint in Anbetracht der empirischen Erkenntnisse und der normativen Abwä-
gungen nicht vorteilhaft: Zum einen ist die empirische Evidenz für starke Steuerwettbe-
werbsinteraktionen innerhalb der EU nicht restlos überzeugend. Zum anderen ergeben sich 
signifikante Nachteile einer vollständigen Harmonisierung. Stattdessen erscheinen wohl do-
sierte Harmonisierungsschritte vorteilhafter, etwa die Umsetzung einer G(G)KB wie von der 
Europäischen Kommission in ihrem Aktionsplan 2015 vorgeschlagen. Dabei verbliebe den 
Ländern ausreichend Flexibilität, um ihr optimales Steuerniveau zu bestimmen. Gleichzeitig 
reduziert ein solches System die Befolgungskosten für Unternehmen deutlich. Die EU als 
Ganzes würde im Vergleich zu anderen Wirtschaftsregionen an Attraktivität für Direktinvesti-
tionen gewinnen. 

3.3 Steuerneutralität im Binnenmarkt 

Solange jedoch keine Schritte in Richtung einer GKKB unternommen werden, spielen die 
Urteile des Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine wichtige Rolle beim Abbau grenzüber-
schreitender Diskriminierungen. Ein weiteres Papier (Bräutigam et al, 2015) thematisiert da-
her die Rolle des EuGHs bei der Herstellung von Steuerneutralität für grenzüberschreitende 
Investitionen im Binnenmarkt. Die Studie argumentiert, dass die vom EuGH vorgenommene 
Beseitigung grenzüberschreitender Diskriminierungen nicht zwingend zu mehr Steuerneutra-
lität im Binnenmarkt führt. Grund hierfür sind die allgemeinen Steuerniveauunterschiede und 
die unterschiedliche Umsetzung der Urteile durch die Mitgliedstaaten. Dieser Frage wird an-
hand eines Grundsatzurteils im Bereich der Hinzurechnungsbesteuerung (Cadbury-
Schweppes) nachgegangen.  

Konkret schränkte der EuGH im Jahr 2006 die Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung 
(CFC Regeln) für ausländische Tochtergesellschaften innerhalb der EU ein. Aus dem Urteil 
folgt, dass die Vorschriften nur dann anwendbar sind, wenn es sich bei den Tochtergesell-
schaften um rein künstliche Konstruktionen handelt, die keine eigene wirtschaftliche Tätigkeit 
entfalten. Im Anschluss an dieses Urteil änderten die EU/EWR-Mitgliedstaaten ihre Vorschrif-
ten, wodurch die Hinzurechnungsbesteuerung innerhalb der EU heutzutage keine große Rol-
le mehr spielt. Die Studie berücksichtigt zudem, dass IP-Box Regime in den EU-
Mitgliedstaaten in den letzten Jahren auf dem Vormarsch sind. Das Entstehen der IP-Boxen 
speziell auch für erworbene Patente kann im Zusammenhang mit der EuGH-Entscheidung 
gesehen werden. Vor dem Urteil hätten niedrigere Steuersätze auf erworbene Patente we-
gen der Hinzurechnungsbesteuerung keine Wirkung erzielt. 

Die Studie errechnet auf Basis des Devereux-Griffith Models Effektivsteuersätze für grenz-
überschreitende Investitionen. Dabei simuliert die Studie vier verschiedene Szenarien für 
mehrere Jahre, bei denen CFC-Regeln und IP-Boxen jeweils greifen und/oder nicht greifen. 
Anhand der (kontrafaktischen) Szenarien für die verschiedenen Jahre erlaubt die Studie 
Rückschlüsse über die Auswirkungen des EuGH-Urteils in einem dynamischen steuerpoliti-
schen Umfeld. Die Simulationen zeigen, dass das EuGH-Urteil zwar eine Stärkung der Kapi-
talimportneutralität bewirkt hat, sich die Kapitalexportneutralität allerdings deutlich ver-
schlechtert hat. Durch das Aufkommen der IP-Box Regime für erworbene Patente ergeben 
sich überdies für beide Maßgrößen erhöhte Verzerrungen für grenzüberschreitende Investiti-
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onsentscheidungen. Die Ergebnisse erlauben direkte Einschätzungen zu den aktuellen Re-
formdiskussionen in der EU und OECD:  

(1) Eine Wiedereinführung der Hinzurechnungsbesteuerung im EU Kontext hätte nach den 
Modellierungen der Studie zweifelhafte Effekte auf die Steuerneutralität im Binnenmarkt. Das 
unterstützt die kritische Haltung der EU Kommission gegenüber einer Stärkung der Hinzu-
rechnungsbesteuerung für inner-europäische Vorgänge. Dies ist auch im Einklang mit einem 
anderen Papier im Netzwerk (Fuest et al., 2013), das argumentiert, dass einzelne Länder 
kein Interesse an einer Stärkung ihrer Hinzurechnungsbesteuerung haben. 

 (2) Das Zurückdrängen der IP-Box Regime für nicht selbst-erstellte immaterielle Vermö-
genswerte (Nexus-Ansatz) weist vorteilhafte Eigenschaften sowohl bezüglich Kapitalimport- 
als auch Kapitalexportneutralität auf und stellt damit eine wünschenswerte Reform dar. 

3.4 Fiskalregeln 

Ein zentrales Element der europäischen Reformpolitik im Rahmen der Schuldenkrise war die 
Stärkung von Fiskalregeln durch die Ratifizierung des Fiskalpaktes. Zwar wurden Fiskalre-
geln bereits vor der Staatsschuldenkrise zur Begrenzung der öffentlichen Verschuldung als 
Werkzeug der Fiskalpolitik genutzt, jedoch waren diese der Kritik ausgesetzt nur unstet eine 
Bindungswirkung zu entfalten. Ein häufiger Kritikpunkt lautete, dass Regeln mit Hilfe kreati-
ver Buchführung in ihrer Bindungswirkung gehindert werden könnten, je schwächer ihre 
rechtliche Grundlage sei. Des Weiteren wurden selbst auferlegte Regeln dahingehend kriti-
siert, dass ihre Ausgestaltung derart gewählt sein konnte, dass sie zwar ein Signal hinsicht-
lich nachhaltiger Fiskalpolitik an die Wähler senden sollten, jedoch nicht intendiert gewesen 
sind eine wirkliche Bindungswirkung zu entfalten. Vor diesem Hintergrund wurden die ratifi-
zierenden Mitgliedstaaten im Fiskalpakt zur Einführung von Fiskalregeln verpflichtet, die au-
tomatische Korrekturmechanismen aufweisen. Darüber hinaus hat der Fiskalpakt die Ver-
pflichtung vorgesehen, Fiskalregeln eine verfassungsrechtliche Grundlage zu geben. 

Im Rahmen des Projektes sind insgesamt drei wissenschaftliche Arbeiten entstanden, wel-
che den Themenkomplex Fiskalregeln untersuchen. So analysiert ein Forscherteam den Ein-
fluss der rechtlichen Grundlage von Fiskalregeln auf ihre Wirksamkeit (Asatryan et al, 2016). 
Auf Basis von historischen Daten, die zurück bis in das 19. Jahrhundert reichen, zeigt sich, 
dass vor der Staatsschuldenkrise nur wenige industrialisierte Länder Fiskalregeln mit einer 
verfassungsrechtlichen Basis aufwiesen. Im Gegensatz hierzu hatten zeitgleich bereits mehr 
als drei Dutzend Länder in den anderen Teilen der Welt Fiskalregeln mit einer solchen recht-
lichen Grundlage. Die Ergebnisse der empirischen Analyse zeigen dabei, dass mit Saldore-
geln, die eine verfassungsrechtliche Grundlage aufweisen, im Durchschnitt eine um 11 Pro-
zentpunkte niedrigere Staatsschuldenquote sowie drei Prozentpunkte niedrigere Staatsaus-
gabenquote einhergehen. Darüber hinaus dokumentieren die Analyseergebnisse, dass Fis-
kalregeln mit solch einer rechtlichen Basis die Wahrscheinlichkeit für Staatsschuldenkrisen 
reduzieren. 

In einer weiteren Studie wurde untersucht, ob die Wirksamkeit von Fiskalregeln empirisch 
festgestellt werden kann, wenn explizit für Verzerrungswirkungen kontrolliert wird, die durch 
selbst gegebene Regeln entstehen können (Heinemann und Yeter, 2016). Vor diesem Hin-
tergrund wurde eine neue empirische Identifikationsstrategie entwickelt und mit Hilfe eines 
theoretischen Modells unterstützt. Zentrales Element der Identifikationsstrategie ist dabei die 
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Bestimmung von unerwarteten fiskalischen Schocks und deren Interaktion mit Fiskalregeln. 
Auf Basis von Daten für OECD Länder und einem Zeitraum von 1986 bis 2012 zeigen die 
Ergebnisse, dass im Durschnitt eine schwach restringierende Wirkung von Fiskalregeln do-
kumentiert werden kann. Diese besteht fort, wenn mit Hilfe der neu entwickelten Identifikati-
onsstrategie für eine mögliche Verzerrung in der empirischen Analyse explizit kontrolliert 
wird. 

Um neben den länder- sowie zeitraumspezifischen Ergebnissen der ersten beiden Studien 
eine Gesamtaussage hinsichtlich der Wirksamkeit von Fiskalregeln treffen zu können, wurde 
eine Meta-Analyse (Heinemann et al., 2016) durchgeführt. Im Falle einer solchen Analyse 
wird die bestehende empirische Evidenz für einen Strang in der wissenschaftlichen Literatur 
systematisch erfasst und ausgewertet. Dabei ist es das übergeordnete Ziel eine Konsens-
schätzung herzuleiten, welche abstrahierend von expliziten Eigenschaften der jeweiligen 
Studien eine empirische Gesamteinschätzung zur Wirksamkeit von Fiskalregeln liefert. Auf 
Basis von 35 Studien dokumentieren die Ergebnisse der Meta-Analyse, dass im Durchschnitt 
für europäische Länder eine restringierende Wirkung von Fiskalregeln ausgeht. In diesem 
Zusammenhang ist jedoch hervorzuheben, dass die Meta-Analyse Evidenz dafür liefert, dass 
empirische Ergebnisse verzerrt sind, wenn nicht explizit für den möglichen Bias aus selbst-
gegebenen Fiskalregeln kontrolliert wird. Mit zunehmender Strenge der dabei verwendeten 
Verfahren zeigt sich, dass die restringierende Wirkung von Fiskalregeln abnimmt und gege-
benenfalls empirisch nicht mehr festgestellt werden kann. 

3.5 Zinsausgleichsmechanismus und Umschuldung 

Neben der Forschung zu Fiskalregeln, die ein präventives Instrument darstellen, um Über-
schuldungs- und Finanzierungskrisen zu vermeiden, hat das Netzwerk Konzepte erarbeitet, 
die in einer akuten Staatsschuldenkrise greifen könnten. Zwar sollen die Institutionen der 
Konzepte nur in Krisensituationen zum Einsatz kommen, jedoch soll bereits ihre Existenz 
präventive Anreize für die Marktteilnehmer und Staaten setzen, um Überschuldungen und 
kurzfristige Finanzierungsprobleme im Vorhinein zu verhindern.  

Zum Zeitpunkt der Staatschuldenkrise waren die Risiken staatlicher Umschuldungen und 
Bankenpleiten im Euroraum so stark ausgeprägt, dass sich politische Mehrheiten für die 
Etablierung der Rettungsschirme EFSF und ESM ergaben, obwohl diese ein beträchtliches 
Maß an Umverteilung implizieren. Mittlerweile wird der ESM jedoch in Teilen der Wissen-
schaft und Politik für seine Rolle als Bail-out-Institution kritisiert. Bail-out Erwartungen setzen 
Anreize für eine übermäßige Verschuldung und untergraben daher Bemühungen zur mittel- 
und langfristigen Haushaltskonsolidierung. Der ESM selbst kann daher zu einer höheren 
Verschuldung der Mitgliedstaaten führen. 

Um diesen destruktiven Tendenzen der Rettungsschirme entgegenzuwirken, hat das Netz-
werk zwei Reformvorschläge erarbeitet:  

Ein Papier hat das Konzept des vorübergehenden fiskalischen Zinsausgleichsmechanismus 
(Fiscal Interest Rate Equalization, FIRE) entwickelt, welches die Refinanzierungskosten 
hochverschuldeter Länder zeitlich begrenzt reduzieren soll, ohne dabei die tatsächlichen, 
marktgestützten Risikoprämien zu verzerren (Heinemann, 2012). Grundidee ist, dass die 
Euro-Mitgliedstaaten, denen in der Krise Kapital zufließt, einen Teil ihrer Einsparungen auf-
grund sinkender Zinsen als Transfer an die Krisenstaaten weiterleiten. Die Krisenstaaten 



16 
 

erhalten mit diesen zufließenden Transfers eine partielle Kompensation für die steigenden 
Zinsen auf ihre Staatsanleihen. Während das FIRE-Konzept auf die gleiche Konditionalität 
wie der ESM setzt und den Zinsausgleich an die Erfüllung von Konsolidierungs- und Re-
formbemühungen knüpft, vermeidet er im Unterschied zum ESM die umfangreichen implizi-
ten Garantien der umfassenden Kreditfazilität. 

Ein weiterer Beitrag (Fuest et al., 2016) hat einen umsetzbaren Insolvenzmechanismus für 
Staaten in der Eurozone entwickelt (Viable Insolvency Procedure for Sovereigns, VIPS). Die-
ses Konzept bindet den permanenten Rettungsschirm ESM ausdrücklich mit in den instituti-
onellen Rahmen ein. Das VIPS-Konzept bietet dabei ein mögliches Verfahren zur Umschul-
dung und identifiziert die dafür notwendigen institutionellen Veränderungen im Bereich der 
europäischen Finanzmarktregulierung. Die Möglichkeit einer staatlichen Umschuldung soll 
von allen Marktteilnehmern als realistisch wahrgenommen werden, was zu einer stärkeren 
Zinsdifferenzierung bei Staatsanleihen im Euroraum gemäß ihrem tatsächlichen Ausfallrisiko 
beitragen soll. Dies gibt einerseits Anreize zur Haushaltskonsolidierung auf Seiten der Staa-
ten und andererseits verringert es die Anreize auf Seiten der Investoren, zu günstigen Kondi-
tionen Kredite an Staaten zu vergeben. Eine wesentliche Innovation von VIPS im Vergleich 
zu bestehenden Blaupausen für Staats-Insolvenzsysteme ist die explizite Berücksichtigung 
der Übergangszeit. Über das Modell der verzögerten Implementation wird ein Insolvenzsys-
tem für die Eurozone gemäß VIPS-Konzeption zwar in der Gegenwart auf den Weg ge-
bracht, das Inkrafttreten erfolgt aber erst zu einem klar definierten Zeitpunkt, zu dem die Ri-
siken für neue Systeminstabilität stark verringert sein werden. 

3.6 Steuerpolitik nach Lissabon und der Staatschuldenkrise 

Die Einrichtung des ESM und die Verabschiedung des Vertrages von Lissabon haben die 
Abstimmungshürden für steuerpolitische Vorhaben rechtlich nicht verändert. Jedoch wurden 
in anderen Rechts- und Politikbereichen die Hürden mit Lissabon deutlich gesenkt. Spielthe-
oretische Arbeiten zeigen, dass dies auch Auswirkungen auf die Steuergesetzgebung haben 
könnte, da strategisches Abstimmungsverhalten im Ministerrat Vorhaben über verschiedene 
Rechtsbereiche hinweg strategisch verknüpft. Hinzu kommen nun neue unmittelbar wirksa-
me Kanäle der Einflussnahme, die sich für die durch EFSF und ESM gestützten Euro-
Mitgliedstaaten im Kontext der Kreditkonditionalität ergeben. 

Forscher des Netzwerks haben daher eine Studie durchgeführt, welche die Auswirkungen 
der Themenverknüpfung im Rat sowie des Reformdrucks durch den Fiskalpakt und 
EFSF/ESM auf die Steuerpolitik empirisch untersucht (Luig, 2015). Zur Beantwortung dieser 
Fragen verfolgte das Teilprojekt einen umfassenden quantitativen Ansatz: Ziel war die Erfas-
sung des Arbeitsprogramms der EU-Kommission, der politischen und bürokratischen Ge-
setzgebung (Junge et al., 2015), der für Richtlinien erforderlichen Umsetzung des Gemein-
schaftsrechts auf der nationalen Ebene und schließlich der Rechtsdurchsetzung. Abgesehen 
von der Erfassung aller Prozessmerkmale war für die Untersuchung einer möglichen The-
menverknüpfung sowie der Einordnung der steuerpolitischen Aktivitäten in die verschiede-
nen Phasen des Politikprozesses eine vollständige Text- und Datenextraktion zu Kommissi-
onsdokumenten, Gesetzgebungsverläufen, Rechtsakten sowie Umsetzungsmaßnahmen 
sämtlicher Politikbereiche erforderlich. 

Aus der Studie geht hervor, dass sekundäre Rechtsakte auch nach der Zäsur des Jahres 
2009 speziell im Bereich der direkten Steuern nur eine marginale Bedeutung besitzen. An-
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gesichts erfolgloser oder beschränkter Kommissionsvorschläge wird deutlich, dass die aus-
bleibende Dynamik weniger mit fehlenden primärrechtlichen Grundlagen, sondern vielmehr 
mit der großen Interessenvielfalt im Rat der EU bei gleichzeitig hoher Abstimmungshürde 
(Einstimmigkeit) zusammenhängt. Eine mögliche Themenverknüpfung zur Steigerung steu-
erpolitischer Aktivitäten hat nach dem Vertrag von Lissabon ebenso wenig stattgefunden wie 
ein Durchbruch aufgrund der Euro-Rettungspolitik. Die ebenfalls vorgenommene Analyse der 
Umsetzung des Steuerrechts in nationales Recht (Luig, 2014; vgl. König und Luig, 2014) 
führt mit Blick auf die eventuelle Wirkung der Staatsschuldenkrise zu einem gemischten Bild. 
Während sich die in Angriff genommenen Umsetzungsaktivitäten in allen Krisenländern be-
schleunigt haben, stehen sich beim Volumen der Implementationsleistung Griechenland 
(weiter zurückgefallen) und Irland (reformorientiert) diametral gegenüber.    

 

4 Beiträge Kooperationspartner im In- und Ausland 

Die Kooperationspartner haben vielfältige Beiträge geleistet: 

• Mehrere im Netzwerk entstandene Papiere sind maßgeblich von Partnern vorangetrieben 
worden. So sind etwa die politikwissenschaftlichen Studien zum Einfluss der neuen stra-
tegischen Situation nach Lissabon und der Rettungsschirme auf die europäische Steuer-
politik von Wissenschaftlern des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwal-
tung (FÖV) in Speyer entwickelt worden. 

• Die Partner haben interne Workshops an ihren Instituten für die Forscher des Netzwerks 
ausgerichtet. Sie haben zudem die vom ZEW organisierten Workshops besucht und sich 
dort mit Beiträgen eingebracht.  

• Die Kooperationspartner haben das ZEW bei der Durchführung von politikberatenden 
Veranstaltungen und wissenschaftlichen Konferenzen unterstützt. So wurde zum Beispiel 
die Konferenz „Taxing Mutlinational Firms“ gemeinsam von ZEW und CBT Oxford orga-
nisiert und ausgerichtet. Vertreter des Max-Planck-Instituts haben Beiträge als Keynotes 
und Vortragende auf Konferenzen und politikberatenden Veranstaltungen geleistet.  

 

5 Qualifikationsarbeiten 

Die folgenden erfolgreichen Promotionen haben von Analysen profitiert, die im Rahmen die-
ses Projekts erarbeitet werden konnten: 

Lisa Evers, Intellectual Property (IP) Box Regimes. Tax Planning, Effective Tax Burdens, and 
Tax Policy Options, Universität Mannheim, 25.11.2014. 

Andreas Waltrich, Cross-border Taxation of Permanent Establishments: an International 
Comparison, Universität Mannheim, 04.03.2016. 

Katharina Richter, Research and Development. Tax Planning of Multinational Firms, Univer-
sität Mannheim, 22.05.2015. 

Marc-Daniel Moessinger, Politicians’ Characteristics, Fiscal Institutions, and Political Budget 
Cycles – Three Politico-economic Essays, 29.10.2015. 

Zareh Asatryan, Direct Democracy and Local Public Finances: The German Experience, 
Universität Freiburg, 11.2015. 
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Unmittelbar vor dem Abschluss: 

Maria Theresia Evers, Zum Themenbereich: Tax Accounting and Reporting Behaviour, Uni-
versität Mannheim, voraussichtl. Frühjahr 2017. 

Ina Meier, Zum Themenbereich: Tax Accounting and Reporting Behaviour, Universität 
Mannheim, voraussichtl. Frühjahr 2017. 

Hannah Nusser, Arbeitstitel: Profit Shifting within Multinational Firms – Tax Minimizing Poten-
tial and Possible Consequences of Strengthening Source-based Taxation, voraussichtl. 
Frühjahr 2017. 

Frank Streif, Fiscal Policy in Europe: Taxation, Debt and Direct Democracy With Multiple 
Jurisdictions, Universität Mannheim, voraussichtl. 25.10.2016. 
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